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1 EINFÜHRUNG UMWELTBERICHT 

Die Gemeinde Kössen beabsichtigt das Örtliche Raumordnungskonzept der Gemeinde fort-
zuschreiben. Diese erfolgt auf Grund der gesetzlichen Verpflichtung des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes gemäß § 31c TROG 2022. Das Örtliche Raumordnungskonzept umfasst das 
gesamte Gemeindegebiet.  

Die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes ist dabei gemäß der 85. Verord-
nung der Landesregierung vom 20. Juli 2022, mit der eine längere Frist für die zweite Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Kössen festgelegt wird, 
bis spätestens 18. September 2024 zu beschließen und der Landesregierung zur aufsichts-
behördlichen Genehmigung vorzulegen. 

Gemäß § 2 Abs.1 lit. a Tiroler Umweltprüfungsgesetz (TUP), Gesetz vom 9. März 2005 über 
die Umweltprüfung und die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Ausarbeitung bestimmter Pläne 
und Programme in Tirol (Tiroler Umweltprüfungsgesetz - TUP) LGBl. Nr. 34/2005, ist die 
Durchführung einer Umweltprüfung für Pläne und Programme, für die landesgesetzlich die 
Durchführung einer Umweltprüfung vorgesehen ist, erforderlich. 

Gemäß § 65 TROG 2022 hat die Gemeinde den Entwurf über die Fortschreibung des örtli-
chen Raumordnungskonzeptes einer Umweltprüfung nach dem Tiroler Umweltprüfungsge-
setz zu unterziehen. 

Im Zuge der Umweltprüfung ist insbesondere ein Umweltbericht zu erstellen und öffentlich 
aufzulegen. 

Dieser Umweltbericht hat die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, die die Ausfüh-
rung des Plans oder Programms auf die Umwelt wahrscheinlich verursachen wird, zu ermit-
teln, zu beschreiben und zu bewerten. Dabei sind auch vertretbare Alternativen, die die Ziele 
und den geographischen Anwendungsbereich des Plans oder Programms berücksichtigen, 
zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht muss jedenfalls die im § 5 
Abs. 5 TUP angeführten Informationen enthalten. 

Gemäß § 5 (4) TUP sind zur Festlegung des Umfangs und des Detaillierungsgrads der in 
den Umweltbericht aufzunehmenden Informationen die öffentlichen Umweltstellen von der 
Planungsbehörde vor der Ausarbeitung des Plans oder Programms zu befassen. Die Pla-
nungsbehörde hat dazu einen Entwurf des Umweltberichts vorzulegen. Die öffentlichen Um-
weltstellen haben erforderlichenfalls sonstige öffentliche Dienststellen, deren Wirkungsbe-
reich von den durch die Ausführung des Plans oder Programms verursachten Umweltaus-
wirkungen betroffen sein könnte, zu befassen. 

Der Umweltbericht hat gemäß § 5 Abs. 5 TUP jedenfalls zu enthalten: 

a) eine Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Plans oder Programms so-
wie der Beziehung zu anderen relevanten Plänen und Programmen; 

b) die maßgeblichen Gesichtspunkte des derzeitigen Umweltzustands und dessen voraus-
sichtliche Entwicklung bei Nichtausführung des Plans oder Programms; 

c) die Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden; 

d) sämtliche Umweltprobleme, die derzeit für den Plan oder das Programm relevant sind, 
unter besonderer Berücksichtigung der Probleme, die sich auf Gebiete mit einer speziellen 
Umweltrelevanz beziehen (einschließlich der Natura 2000-Gebiete); 

e) die auf internationaler, gemeinschaftlicher oder nationaler Ebene festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes, die für den Plan oder das Programm von Bedeutung sind, und die Art, wie 
diese Ziele und alle Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung des Plans oder Programms 
berücksichtigt wurden; 

f) die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen im Sinne der lit. f des Anhangs I 
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der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (ABl. 2001, Nr. L 197, S. 30 bis 37); 

g) die Maßnahmen, die geplant sind, um erhebliche negative Umweltauswirkungen aufgrund 
der Ausführung des Plans oder Programms zu verhindern, zu verringern und weitest möglich 
auszugleichen; 

h) eine Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der geprüften Alternativen und eine Be-
schreibung, wie die Umweltprüfung vorgenommen wurde, einschließlich allfälliger Schwierig-
keiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen (wie etwa technische Lü-
cken oder fehlende Kenntnisse); 

i) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen nach § 10; 

j) eine allgemein verständliche Zusammenfassung der Informationen nach den lit. a bis i. 
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2 KURZDARSTELLUNG DES INHALTS UND DER WICHTIGSTEN ZIELE DER FORT-
SCHREIBUNG ÖRTLICHEN RAUORDNUNGSKONZEPTES 

2.1 Leitbild und Eckdaten der Verordnung (angestrebte Bevölkerungs- und Wirt-
schaftsentwicklung) 

Hinsichtlich der Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung wird auf die ausführliche Be-
schreibung im Rahmen des Erläuterungsberichtes (Bestandsaufnahme und Problemanalyse) 
unter Punkt Bevölkerungsentwicklung bzw. Punkt Wirtschaftsentwicklung verwiesen. 

Im Wesentlichen wird dabei ein kontinuierliche Bevölkerungsentwicklung im Umfang von 
max. 10% der gegenwärtigen Einwohnzahl angestrebt. 



Lotz&Ortner Fortschreibung Örtliches Raumordnungskonzept Gemeinde Kössen  8 

Strategische Umweltprüfung ï Vorprüfung ï Version 05/2024 

3 DIE MASSGEBLICHEN GESICHTSPUNKTE DES DERZEITIGEN UMWELTZU-
STANDS UND DESSEN VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG BEI NICHTAUS-
FÜHRUNG DES PLANS ODER PROGRAMMS 

3.1 Gesichtspunkte des derzeitigen Umweltzustands 

3.1.1 Schutzgut Boden 

Im Gemeindegebiet Kössen dominieren Braunerdeböden. Im Detail kann die geografische 
Zuordnung der Böden der Bodenkartierung des Lebensministeriums bzw. den WEB-GIS Ap-
plikationen ĂLandwirtschaftliche Bºdenñ, TIRIS entnommen werden: 

 

Abbildung 1: Landwirtschaftliche Böden, Gemeinde Kössen, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS 
Applikationen, Stand 06-2023 

 

Abbildung 2: Legende zu Landwirtschaftliche Böden, Gemeinde Kössen, Abfrage AdTLR, TIRIS 
WEB-GIS Applikationen, Stand 06-2023 

Die dominante Bodenform sind Braunerden sowie vereinzelt Glyen und Rendsinen/Ranker. 
Entlang der Großache treten Auböden auf. Auf folgende damit in Zusammenhang stehende 
Parameter hinsichtlich der Baulandeignung bzw. Freihaltekategorien wird hingewiesen: 
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3.1.1.1 Vernässungen 

Die im Gefahrenzonenplan der zuständigen Dienststelle der Wildbach- und Lawinenverbau-
ung ausgewiesenen Braunen Hinweisbereiche ï Vernässung (VN) sind im Verordnungsplan 
zum Örtlichen Raumordnungskonzept eingetragen. Die wenigen Vernässungsbereiche sind 
im Ortsteil Kranzach zu finden. 

3.1.1.2 Rutschgebiete 

Im Gefahrenzonenplan der zuständigen Dienststelle der Wildbach- und Lawinenverbauung 
sind hinsichtlich der Braunen Hinweisbereiche ï Rutschgebiete (RU) im Gemeindegebiet 
Kössen keine Flächen eingetragen. 

3.1.1.3 Deponien 

Im Gemeindegebiet befinden sich keine Deponien. 

3.1.1.4 Verdachtsflächen, Altlasten 

Laut der Aufzeichnungen des Amtes der Tiroler Landesregierung, Abteilung Umweltschutz, 
Referat Abfallwirtschaft sind im Gemeindegebiet zwei Standorte von Altlasten oder Ver-
dachtsflächen bekannt, beide sind im Verordnungsplan zum Örtlichen Raumordnungskon-
zept eingetragen. 

Altablagerung Bichlach, Key 740, Fläche ca. 6926m² 

 

Abbildung 3: Umweltschutz, Altablagerungen, Bichlach, Gemeinde Kössen, Abfrage AdTLR, 
TIRIS WEB-GIS Applikationen, Stand 06-2023 

Altablagerung Staffen, Key 741, Fläche ca.10030m² 
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Abbildung 4: Umweltschutz, Altablagerungen, Gemeinde Kössen, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-
GIS Applikationen, Stand 06-2023 

Es wird diesbezüglich auf die ergänzenden Erläuterungen hingewiesen: 

ĂDer Verdachtsflªchenkataster wird vom Umweltbundesamt geführt und beinhaltet jene von 
der Landeshauptfrau/vom Landeshauptmann gemeldeten Altablagerungen und Altstandorte, 
für die der Verdacht einer erheblichen Umweltgefährdung aufgrund früherer Nutzungsformen 
ausreichend begründet ist. Die Eintragung einer Liegenschaft in den Verdachtsflächenkatas-
ter dokumentiert keinesfalls, dass von der Liegenschaft tatsächlich eine erhebliche Gefahr 
ausgeht. Ob von einer Verdachtsfläche tatsächlich eine erhebliche Gefahr ausgeht, muss 
durch entsprechende Untersuchungen (z.B. Boden- und Grundwasseruntersuchungen) 
nachgewiesen werden. 

Werden mit der Meldung einer Fläche zu wenige Informationen übermittelt, wird die Altabla-
gerung oder der Altstandort nicht in den Verdachtsflächenkataster aufgenommen. Eine Ein-
tragung kann erst erfolgen, wenn von der Landeshauptfrau/vom Landeshauptmann zusätzli-
che, ausreichende Informationen übermittelt werden. Es gibt bereits eine große Anzahl von 
Meldungen, die noch nicht in den Verdachtsflächenkataster aufgenommen werden konnten. 

Die österreichweite Erfassung von Verdachtsflächen ist noch nicht abgeschlossen. Es sind 
daher noch nicht alle Verdachtsflªchen im Verdachtsflªchenkataster enthalten.ñ 

3.1.1.5 Bergrechtliche Festlegungen bzw. Bergbaugebiete 

Im Gemeindegebiet sind keine bergrechtlichen Festlegungen bekannt. 

3.1.1.6 Raumordnungsplan Gewinnung von mineralischen Gesteinsrohstoffen 

Seitens der Tiroler Landesregierung wurde ein ĂGesteinsgewinnungskonzept Tirol 2020ñ als 
Raumordnungsplan nach § 12 Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 erlassen. Das Gesteins-
gewinnungskonzept ist die Grundlage für die raumordnungsfachliche Stellungnahme in den 
Genehmigungsverfahren nach dem Mineralrohstoffgesetz, in dem das Land Parteistellung 
hinsichtlich der überörtlichen Raumordnung hat. Es soll weiters im Vorfeld eine fachlich fun-
dierte Information und Hilfestellung für Unternehmer, Behörden und Sachverständige bieten.  

Rohstoffgewinnungen sind standortgebunden und stellen aus verschiedensten Gesichts-
punkten hohe Anforderungen an die Beurteilung. Es sind daher im Konzept Richtlinien ent-
halten, die beim Abbau von mineralischen Baurohstoffen generell zu beachten sind. Diese 
Richtlinien erstrecken sich zum einen auf die Bereiche der Rohstoffsicherung wie auch der 
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Nachhaltigkeit bei der Rohstoffgewinnung. Zum anderen werden auch die relevanten Prob-
lemstellungen in Bezug auf Umweltaspekte und in Bezug auf konkurrierende Nutzungsan-
sprüche dargestellt.  

Das Land Tirol hat in den Genehmigungsverfahren nach dem Mineralrohstoffgesetz Partei-
stellung hinsichtlich der überörtlichen Raumordnung, diese wird von Abteilung Raumordnung 
und Statistik wahrgenommen. Die Parteistellung ist bei der Genehmigung von Gewinnungs-
betriebsplänen für das obertägige Gewinnen grundeigener mineralischer Rohstoffe gegeben. 
Dies betrifft in Tirol die Masse der gewonnenen Baurohstoffe wie Sand, Kies und Naturstei-
ne. Behörde ist in erster Instanz die jeweilige Bezirksverwaltungsbehörde, Beschwer-
deinstanz das Landesverwaltungsgericht. Die Parteistellung ist weiters bei der Erteilung von 
Bergwerksberechtigungen (Überscharen) für das Gewinnen von bergfreien mineralischen 
Rohstoffen gegeben. In Tirol betrifft dies derzeit die Gesteine Reinkalk, Magnesit, Diabas, 
Gips, Anhydrit und Ölschiefer. 

Der geologische Aufbau der Gesteine im Bezirk Kitzbühel ist komplex. Die Kitzbüheler Alpen 
sind zwar groß-teils aus schiefrigen und phyllitischen Gesteinen der Grauwackenzone auf-
gebaut, aber auch Bereiche mit Kalkgesteinen und Dolomiten sind vorhanden. Hauptsächlich 
wird Karbonat- und Dolomitgestein als Lockermaterial ausgebracht, geologisch bedingt lie-
gen die Schwerpunkte im mittleren Brixental, im Gemeindegebiet von Kössen sowie in 
Kirchdorf. Kleinere Abbaustandorte gibt es in Fieberbrunn im Bereich des Wildschönauer 
Schiefers und in St. Ulrich am Pillersee für Dolomitschotter. Besonders hervorzuheben sind 
die zum Teil hochwertigen Festgesteinsvorkommen mit Diabas und Magnesit. Diese berg-
freien Rohstoffe werden in den Gemeindegebieten von Oberndorf und Reith bei Kitzbühel 
sowie in Fieberbrunn gewonnen. 

Abbauvorhaben im Bezirk Kitzbühel: 

Lockergesteinsvorkommen ĂKºssen - Kreuzg¿tlñ (Firma Markus Rass Sand- und Schotter-
werk): Im Österreichischen Rohstoffplan ist hier ein großes Gesteinspotenzial ausgewiesen. 
Es besteht überwiegend aus Schwemmfächersedimente und mächtigen Deltasedimenten. 
Es wird eine Erweiterung in Richtung Süden projektiert. 

3.1.1.7 Tiroler Einkaufszentrenprogramm 

Im Tiroler Einkaufszentrenprogramm 2005 werden konkrete Standortvorgaben für Einkaufs-
zentren gemacht und Grundsätze formuliert, welche bei der Widmung entsprechender Son-
derflächen zu beachten sind. Tiroler Einkaufszentrenprogramm 2005, LGBl. Nr. 119/2005 
(pdf 189 KB) nach § 8 TROG 2022, Änderung 2013 des Tiroler Einkaufszentrenprogramms, 
LGBl. Nr. 6/2013. 

Im Gemeindegebiet Kössen sind keine Festlegungen ausgewiesen. 

3.1.1.8 Seilbahn- und Skigebietsprogramm 

Die Tiroler Landesregierung hat das aus dem Jahre 2005 stammende Seilbahn- und Schige-
bietsprogramm mit den Änderungen LGBl. Nr. 63/2011, 6/2015, 145/2018 fortgeschrieben. 

Dieses novellierte Raumordnungsprogramm legt fest, nach welchen Grundsätzen die Errich-
tung von Seilbahnen und Schipisten in Tirol erfolgen soll und welche Kriterien konkrete Pro-
jekte erfüllen müssen, damit sie genehmigt werden können. Damit setzt sich dieses Pro-
gramm das anspruchsvolle Ziel, die verschiedenen und zum Teil gegensätzlichen Ansprüche 
an den alpinen Raum im Sinne einer nachhaltigen "alpinen Raumordnung" aufeinander ab-
zustimmen. 

Dieses Raumordnungsprogramm gilt für die Neuerschließung von Schigebieten und die Er-
weiterung bestehender Schigebiete sowie für die Neuerschließung von Gebieten für sonstige 
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Freizeit-, Sport- und Erholungszwecke mit Seilbahnen. 

Dieses Raumordnungsprogramm gilt jedoch nicht für die Errichtung von Seilbahnen und für 
schitechnische Erschließungen im Bereich bestehender Schigebiete und gilt bis zum 
31.Dezember 2024. 

Im Süd des Gemeindegebietes von Kössen befindet sich das Schigebiet Unterberghorn ï 
Kössen. 

 

Abbildung 5: Planbeilage zum Raumordnungsprogramm 73. Unterberghorn ï Kössen 

 

Die Abgrenzung des Programmes wird im Verordnungsplan (SG) kenntlich gemacht. 
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Abbildung 6: Schigebiet, Unterberghorn ï Kössen, Pistenplan Quelle: Unterberghorn ï Kössen 

Das Schigebiet befindet sich in einer Meereshöhe von 613 m bis 1.688 m.  

22 präparierte Pistenkilometer 

51 Hektar Skifläche, davon werden 96 % technisch beschneit mit 39 Schneekanonen und 23 
Schneelanzen  

Abfahrten unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade: 10 km blaue, 9 km rote, 3 km schwarze 
Pisten 

Liftanlagen:  11 Anlagen 

 1 Gondelbahn mit einer Förderleistung von 1600 Personen/h 

 3 Doppelsessellifte  

 4 Schlepplifte 

 1 Seillifte 

 2 Zauberteppiche (NEU AB 2020/21) 

Ein Trainingszentrum mit Slalom- und Riesenslalomhang 

3.1.1.9 Golfplatzkonzept 

Aufbauend auf einer Evaluierung des Golfplatzkonzeptes 2004 hat die Landesregierung am 
25. November 2008 ein neues Golfplatzkonzept beschlossen und mit LGBl. Nr. 46/2016 ge-
ändert. Die rechtliche Umsetzung erfolgt als Raumordnungsprogramm gemäß § 7 Tiroler 
Raumordnungsgesetz 2016.  

Im Gemeindegebiet Kössen sind zwei Festlegungen ausgewiesen (Quelle: Amt der Tiroler 
Landesregierung, Abteilung Raumordnung und Statistik, Gewidmete Golfplätze in Tirol, 
Stand 2022).  

GC Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof: Inbetriebnahme 1989; Fläche Golfplatz 46,5 ha, 
Fläche Übungsanlage ca. 4,1 ha. (https://www.golf-koessen.at/) 
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GC Reit im Winkl e.V. Kössen: Inbetriebnahme 1985, 1998; Fläche Golfplatz 20,4 ha, Fläche 
Übungsanlage ca. 2,8 ha. (https://www.gcreit.de/) 

3.1.2 Schutzgut Wasser 

3.1.2.1 Schutzgebiete nach Wasserrechtsgesetz 

Im Gemeindegebiet Kössen sind keine Schutzgebiete ausgewiesen  

3.1.3 Schutz Luft, Klima 

3.1.3.1 Seveso-Richtlinie 

Im Gemeindegebiet von Kössen liegen keine Flächen im Auswirkungsbereich oder Konsulta-
tionsabstand eines Seveso-Betriebes im Sinne der Bestimmungen des § 1 Abs. 2 lit. e 
TROG (Gebiete mit Gefahr von schweren Unfällen in Betrieben im Sinn der Richtlinie 
96/82/EG zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen). 

3.1.3.2 Belastete Gebiete (NO2, PM 10) 

Das Gemeindegebiet Kössen liegt außerhalb der belasteten Gebiete. 

3.1.4 Schutzgut Fauna und Flora, Biodiversität 

Die Flächenzuordnung innerhalb der Freihaltekategorien erfolgte auf der Grundlage der na-
turkundlichen Bearbeitung des Büro Mag. Michael Indrist, Ingenieurbüro für Ökologie, 6220 
Buch in Tirol. 

Im Zuge Ersterlassung des örtlichen Raumordnungskonzeptes wurden die Freihalteflächen 
durch das Planungsbüro Lotz&Ortner auf Basis der damals aktuell zur Verfügung stehenden 
Biotopkartierung des Landes Tirol durchgeführt. 

Da hinsichtlich der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes in den Bestim-
mungen des TROG 2022 eine naturkundliche Bestandserhebung und -bewertung zwingend 
vorgesehen ist, erfolgte eine Neuaufnahme und Überprüfung der Freihalteflächen des beste-
henden örtlichen Raumordnungskonzeptes durch das Ingenieurbüro für Ökologie Mag. Mi-
chael Indrist. 

Ziel ist dabei die Ausweisung von Freihaltebereichen, die zur Erhaltung bzw. Entwicklung 
ökologisch wertvoller und/oder landschaftlich wichtiger Bereiche im Gemeindegebiet dienen. 
Dadurch soll die naturkundefachliche Nachvollziehbarkeit der neuen Planung und die Mög-
lichkeit zur raschen und effizienten Überprüfung der ÖRKs vonseiten des Landes gewähr-
leistet werden. 

Gemäß den Vorgaben der Abteilung Umweltschutz ist bei der Fortschreibung eine Erhebung 
des Ist-Zustandes und eine darauffolgende Prüfung der Aktualität der bestehenden Unterla-
gen Bearbeitung vorzunehmen. 

Durch die Bestandsaufnahme in der Gemeinde und auf Grundlage der bestehenden natur-
kundlichen Bearbeitung, der Biotopkartierung des Landes und naturkundlicher Literatur zur 
Gemeinde wurde eine entsprechende Aktualisierung und allfällige Adaptierung des Natur-
werteplans durchgeführt. Der Ist-Zustand soll dabei in allgemeine Entwicklungstendenzen 
der vorhergegangen Planungsperiode eingeordnet werden und weiters auch eine Prognose 
für die Landschaftsentwicklung im zukünftigen ÖRK ermöglichen. 

Dabei sollen insbesondere die Funktionen der Freihalteflächen gegliedert nach Biotopschutz 



Lotz&Ortner Fortschreibung Örtliches Raumordnungskonzept Gemeinde Kössen  15 

Strategische Umweltprüfung ï Vorprüfung ï Version 05/2024 

(FÖ) und Landschaftsschutz/Erholungsfunktion (FA) in Natur- und Kulturlandschaft beschrie-
ben werden. 

Die Bearbeitung steht mit folgenden Plandarstellungen und einem erläuternden Bericht zur 
Verfügung: 

Å Lebensraumtypen 

Å Landschaftsbild und Erholungswert 

Å Naturwerte 

Die darin vorgeschlagenen landschaftlich bzw. ökologisch wertvollen Flächen wurden in den 
Freilandbereichen als entsprechende Freihaltefläche (FA ï landschaftlich wertvolle Freihalte-
flächen und FÖ ï ökologisch wertvolle Freihalteflächen) ausgewiesen. 

 

Abbildung 7: Plandarstellung - Landschaftsbild und Erholungswert vom Juli 2023 ï siehe im 
Detail dazu in der Beilage (Mag. M. Indrist) 
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Abbildung 8: Legende - Landschaftsbild und Erholungswert  

 

Abbildung 9: Plandarstellung - Lebensraumtypen vom Juli 2023 ï siehe im Detail dazu in der 
Beilage Mag. M. Indrist) 
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Abbildung 10: Legende ï Lebensraumtypen 

ĂIm Wesentlichen sind die naturschutzfachlich wertvollen Gehºlzstrukturen weiterhin erhal-
ten. Einzelne Verluste von kleineren Gehölzgruppen konnten beispielsweise bei Fritzing, 
zwischen Erlau und Egg und bei Oberbichlach festgestellt werden. Der naturnahe Retenti-
onsraum Kohlenbach sowie die Renaturierungsflächen der Großache sind Lebensräume, die 
in den vergangenen Jahren neu geschaffen wurden.ñ 

 

Abbildung 11: Plandarstellung - Naturwerte vom Juli 2023 ï siehe im Detail dazu in der Beilage 
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Mag. M. Indrist) 

 

Abbildung 12: Legende ï Naturwerte 

ĂFreihalteflªchen wurden mºglichst im Sinne eines Biotopverbunds, nach fachlicher Sinnhaf-
tigkeit zusammengefasst. 

Der Großteil der Biotope wurde aus dem ÖRK Bestand übernommen. So sind es beispiels-
weise jene Feuchtlebensräume am östlichen Ufer des Walchsees (FÖBK 1), zwischen 
Oberbichlach und Gasteig (FÖBK 20) und im Bereich Moserberg. Zusätzlich wurden zahlrei-
che FÖBK Flächen über den ganzen Dauersiedlungsraum neu ausgewiesen. Stellvertretend 
können der Retentionsraum Kohlenbach (FÖBK 42) und Abschnitt des Weißenbachs (FÖBK 
8, 9) genannt werden. 

Die FALK Fläche wurden weiterstgehend aus dem ÖRK Bestand übernommen und um die 
traditionelle Kulturlandschaft östlich des Walchsees, im Bereich Mühlberg, im Bereich von 
Fritzing und um die abwechslungsreiche Kulturlandschaft von Loferberg ergªnzt.ñ 

Für die künftige Entwicklung der Gemeinde Kössen sind aus naturkundlich-räumlicher Sicht 
folgende Aspekte wesentlich: 

Å Die Sicherung der naturschutzfachlich wertvollen Feuchtgebiete im Kontext einer diesbe-
züglich abgestimmten landwirtschaftlichen Nutzung. Wesentlich ist hier die Sicherung der 
Wasserversorgung (keine Entwässerung) sowie keine (intensive) Düngung der Flächen so-
wie die Einhaltung eines mind. 5 Meter Pufferstreifens. 

Å F¿r die Randgestaltung und landschaftliche Einbindung neuer Siedlungsrªnder bieten sich 
zudem Neupflanzungen mit hochstämmigen Obstbäumen und anderen heimischen Gehöl-
zen an. 

Å Die langfristige Sicherstellung der typischen landschaftlichen Charakteristik sowie der ho-
hen Qualität des Erholungswerts in den ausgedehnten FA-Flächen durch sorgfältig abge-
stimmte räumliche Entwicklungen (z.B. regionaltypische Bauweisen, Vermeidung von auffäl-
ligen Störfaktoren ï optisch, akustisch, etc.). Insbesondere der Nahbereich des Walchsees 
unterliegt diesbezüglich einer erhöhten Sensibilität.ñ ï (Quelle: Naturkundliche Bearbeitung 
M. Indrist) 

3.1.4.1 Waldentwicklungsplan 

Der Bestand der Waldflächen ist für die Verkehrsachsen bzw. das Siedlungsgebiet der Ge-
meinde als auch für die Wohn- und Freizeitqualität der Bevölkerung von großer Bedeutung. 
Im Gemeindegebiet ist der Großteil der Flächen mit Schutzfunktion versehen, gefolgt von 
einem etwas geringeren Anteil an Nutzfunktion. 
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Abbildung 13: Waldentwicklungsplan, Gemeinde Kössen, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Ap-
plikationen, 06-2023  

Die Kenntlichmachung der Leitfunktionen des Waldentwicklungsplanes erfolgt dabei nach-
folgender Gliederung: 

Grün Nutzfunktion (wirtschaftlich nachhaltige Hervorbringung des Rohstof-
fes Holz) 

rot Schutzfunktion (vor Elementargefahren und schädlichen Umweltein-
flüssen sowie zur Erhaltung der Bodenkraft) 

Blau Wohlfahrtsfunktion (Einfluss auf die Umwelt) 

Gelb Erholungsfunktion (Wirkung als Erholungsraum) 

Die Bewertung der Schutz-, Wohlfahrts-, und Erholungsfunktionen der Waldflächen wird 
durch eine dreistellige Zahlenkombination der Waldfunktionen mit folgenden Wertziffern aus-
gedrückt: 

0 keine Wertigkeit 

1 geringere Wertigkeit 

2 mittlere Wertigkeit 

3 hohe Wertigkeit 

So bedeutet z.B. 213: Wald mit mittlerer Schutzfunktion, geringer Wohlfahrtsfunktion und ho-
her Erholungsfunktion. 

Im örtlichen Raumordnungskonzept werden Waldflächen aufgrund der Bundeszuständigkeit 
gemäß den Benützungsabschnitten der digitalen Katastermappe (DKM ©BEV Stand: 10-
2022) dargestellt. 

Im Zuge der Fortschreibung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes wurde für die neu hin-
zugekommenen Erweiterungsflächen (siehe Einzelbewertung) eine Stellungnahme der der 
zuständigen Forstinspektion eingeholt. 

3.1.4.2 Tiroler Naturschutzgesetz  

Im Gemeindegebiet Kössen ist ein durch das Tiroler Naturschutzgesetz erfasster Bereich, im 
Südosten neben den nachfolgend angeführten Gewässerschutzgebieten ausgewiesen: 

Landschaftsschutzgebiet: Hefferthorn-Fellhorn-Sonnenberg: 
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Kurzsteckbrief  

Fläche: 68 km²; Standort: Kirchdorf, Kössen, Waidring (Kitzbühel); Seehöhe: 605 - 1869 m;  

Landschaftsschutzgebiet seit 1983 

Das Gebiet weist eine noch weitgehend ursprüngliche Landschaft mit traditioneller Almbe-
wirtschaftung auf kleinräumigen Weideflächen auf. Es ist gekennzeichnet durch dicht bewal-
dete durchklüftete Bergstöcke mit engen Schluchten und Wasserfällen, zahlreichen Quellen 
und mehreren Mooren. Die Berge dieser Region weisen gegenüber den Felsmassiven des 
Kaisergebirges und der Loferer bzw. Leoganger Steinberge erhebliche Unterschiede auf. 
Weitgehend fehlen die extremen alpinen Formationen; an ihre Stelle treten sanftere Formen, 
die in das Alpenvorland überleiten. Ein auffallender landschaftlicher Kontrast ist zwischen 
dem wohl steilen, aber bewaldeten Sonnenberg und den senkrechten Abstürzen der Son-
nenwendwand gegeben. 

Das Tal der Großache tritt bei Erpfendorf in ein Gebiet aus Hauptdolomit ein. Kleine Schutt-
kegel schieben sich von den Seitenbächen hinein. Durch diese wurden stellenweise vernäss-
te Bereiche mit feuchten und verschilften Flächen aufgestaut. Wegen seiner engen, teils 
schluchtartigen Ausbildung ist dieses Tal zwischen Erpfendorf und Kössen nahezu unbesie-
delt. Beim Weiler Wohlmuting stürzt der Taxabach in einem kleinen Wasserfall ins Tal hinab. 
Der Weiler Pechtl liegt auf einer kleinen Terrasse etwas über dem Talboden direkt unter dem 
Hefferthorn. 

Die Beschaffenheit des Kalkgesteins im Bereich Fellhorn ï Steinplatte führte zur Entstehung 
von Karsterscheinungen wie deutlich ausgeprägten Dolinen und Trichtern oder Höhlen. Be-
merkenswert ist auch, dass hier das nördlichste und gleichzeitig auch eines der ausgedehn-
testen Riffe der Nördlichen Kalkalpen liegt. 

Der Bereich um das Fellhorn und Unterberghorn ist durch eiszeitliche Gletscher geformt 
worden. Zeugen dieser Entwicklung sind neben Gletscherschliffen oder Gletschermühlen 
auch Moränenreste, die Aufschluss über die zeitliche Abfolge dieser Vergletscherung geben. 

Flora und Fauna: 

Der geologische Untergrund (Hauptdolomit, z.T. als Dachsteinkalk ausgebildet) bedingt, 
dass sich im überwiegenden Teil des Schutzgebietes die Zusammensetzung und Art der 
Wälder von anderen Teilen des Landes unterscheidet. Montaner bis subalpiner Tannen-
Fichtenwald reicht mit örtlich starker Durchmischung mit Buche bis gegen 1500 m Höhe hin-
auf. Darüber hinaus finden sich in diesem Waldtypus Lärche, Bergahorn, Eberesche, 
Zwergmispel und als Unterwuchs Seidelbast, Steinröschen und Alpenheckenrose. 

Eine ausgesprochene Besonderheit im Bereich des Unterbergerhorns ist der direkte Über-
gang des Buchenwaldes in die Latschenbestände der Steilhänge. In Hochlagen findet man 
auch Zwergstrauchheiden. 

(Quelle: https://www.tiroler-schutzgebiete.at/schutzgebiet/698/). 
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Abbildung 14: Landschaftsschutzgebiet: Hefferthorn-Fellhorn-Sonnenberg, Naturschutz, 
Schutzgebiete, Gemeindegebiet Kössen, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 06-
2023 

3.1.4.3 Gewässerschutzgebiete 

Im Gemeindegebiet bestehen Gewässeruferschutzgebiete des Walchsees, des Taubensees 
und einiger kleinerer stehender Gewässer (zum Teil Fischzucht- bzw. Angelteichanlagen). 

 

Abbildung 15: Gewässerschutzgebiete im Gemeindegebiet Kössen, Abfrage AdTLR, TIRIS 
WEB-GIS Applikationen, 06-2023 

3.1.4.4 Naturdenkmäler 

Die Erhaltung von Naturdenkmälern ist wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit im 
öffentlichen Interesse gelegen.  

Neben Seen, Wasserfällen, Tümpeln und Quellen oder Klammen wurden vorwiegend Baum-
gruppen unter Schutz gestellt. Aber auch besondere Pflanzenvorkommen, Moore, Felsbil-
dungen, Gletscherspuren, Mineralien- oder Fossilvorkommen, erdgeschichtliche Aufschlüsse 
und charakteristische Bodenformen sind erfasst. Naturdenkmäler werden per Bescheid der 
Bezirksverwaltungsbehörde unter Schutz gestellt. 
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In Kössen sind keine Naturdenkmäler ausgewiesen: 

3.1.4.5 Naturhöhlen 

In Kössen sind keine Naturhöhlen ausgewiesen.  

3.1.4.6 Checkliste Fließgewässer 

Derzeit sind in der Gemeinde einige Gewässerabschnitte als einzigartige bzw. als empfindli-
cher Gewässer ausgewiesen  

Großache, Objekt einzigartige Gewässer (EZI), HZB_Code 2-8-270, Länge 1644 Meter 

Großache, Objekt empfindliche Gewässer (EMP), HZB_Code 2-8-270, Länge 1644 Meter 

 

Abbildung 16: Großache, Einzigartiger (violett) und Empfindlicher Gewässerbnschnitt (magen-
ta), Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 06-2023 

Großache, Objekt einzigartige Gewässer (EZI), HZB_Code 2-8-270, Länge 845 Meter 

Großache, Objekt empfindliche Gewässer (EMP), HZB_Code 2-8-270, Länge 845 Meter 

 

Abbildung 17: Großache, Einzigartiger (violett) und Empfindlicher Gewässerabschnitt (magen-
ta), Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 06-2023 
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Großache, Objekt einzigartige Gewässer (EZI), HZB_Code 2-8-270, Länge 1640 Meter 

Großache, Objekt empfindliche Gewässer (EMP), HZB_Code 2-8-270, Länge 1640 Meter 

Großache, Objekt einzigartige Gewässer (EZI), HZB_Code 2-8-270, Länge 332 Meter 

Großache, Objekt empfindliche Gewässer (EMP), HZB_Code 2-8-270, Länge 332 Meter 

 

Brunnbach (Kreuzangergraben), Objekt empfindliche Gewässer (EMP), HZB_Code 2-8-270-
94, Länge 2648 Meter. 

 

 

Abbildung 18: Großache, Brunnbach (Kreuzangergraben) Einzigartiger (violett) und Empfindli-
cher Gewässerabschnitt (magenta), Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 06-2023 

 

Kohlenbach Süd, Objekt empfindliche Gewässer (EMP), HZB_Code 2-8-270-104, Länge 
1588 Meter 

Kohlenbach Nord, Objekt empfindliche Gewässer (EMP), HZB_Code 2-8-270-104, Länge 
807 Meter 
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Abbildung 19: Kohlenbach, Empfindliche Gewässerabschnitte, magenta Signatur, Abfrage 
AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 06-2023 

 

Loferbach: Objekt empfindliche Gewässer (EMP), HZB_Code 2-8-270-100, Länge 645 Meter 

 

Abbildung 20: Loferbach, Empfindliche Gewässerabschnitte, magenta Signatur, Abfrage 
AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 06-2023 

Der Schutz der Gewässer ist in § 7 des TNSchG 2005 wie folgend geregelt: 

Außerhalb geschlossener Ortschaften bedürfen im Bereich von fließenden natürlichen Ge-
wässern und von stehenden Gewässern mit einer Wasserfläche von mehr als 2.000 m² fol-
gende Vorhaben einer naturschutzrechtlichen Bewilligung: 

a) das Ausbaggern; 

b) die Errichtung, Aufstellung und Anbringung von Anlagen; 

c) die Ableitung oder Entnahme von Wasser zum Betrieb von Stromerzeugungsanlagen; 

d) die Änderung von Anlagen nach lit. b und c, sofern die Interessen des Naturschutzes nach 
§ 1 Abs. 1 berührt werden. 

(2) Außerhalb geschlossener Ortschaften bedürfen im Bereich 

a) der Uferböschung von fließenden natürlichen Gewässern und eines fünf Meter breiten, 
von der Uferböschungskrone landeinwärts zu messenden Geländestreifens und 

b) eines 500 Meter breiten, vom Ufer stehender Gewässer mit einer Wasserfläche von mehr 
als 2.000 m² landeinwärts zu messenden Geländestreifens 

1. die Errichtung, Aufstellung und Anbringung von Anlagen sowie die Änderung von Anlagen, 
sofern die Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 berührt werden, und 

2. Geländeabtragungen und Geländeaufschüttungen außerhalb eingefriedeter bebauter 
Grundstücke einer naturschutzrechtlichen Bewilligung. 

Im Zusammenhang mit der Vorerhebung wurde seitens des Sachverständigen der Abteilung 
Umweltschutz darauf hingewiesen, dass auch Gewässer ökologisch äußerst wertvoll sind. 
Auch bei denaturierten, begradigten Gewässern trifft dies zu, weshalb diese als ökologisch 
wertvoll zu gelten haben. 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht ist es jedoch erforderlich, mit den Planfestlegungen ein-
deutig zuordenbare Aussagen für zukünftige Entscheidungen zu treffen. Für eine undifferen-
zierte Festlegung von ökologisch wertvollen Flächen in Bächen wird derzeit keine Notwen-
digkeit gesehen, da diese ohnehin nach anderen (übergeordneten) Rechtsmaterien nicht für 
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bauliche Maßnahmen herangezogen werden können, bzw. planungstechnisch keine Mehr-
fachfestlegungen zulässig sind. 

Gewässer gelten daher gemäß § 3 Verordnungstext zum Raumordnungskonzept generell als 
Flächen mit einer erhöhten ökologischen Wertigkeit. Beidseitig von Fließgewässern ist die 
Freihaltung eines fünf Meter breiten Uferschutzstreifens ab der Böschungsoberkante einzu-
halten. 

Im Südosten des Gemeindegebietes ist eine Gewässer-Schutzzone ĂHefferthorn-Fellhorn-
Sonnenbergñ eingetragen. 

 

Abbildung 21: Gewässer - Schutzzone, Hefferthorn-Fellhorn-Sonnenberg, Abfrage AdTLR, TI-
RIS WEB-GIS Applikationen, 06-2023 

3.1.5 Schutzgut Mensch und Gesundheit 

3.1.5.1 Lärm 

Die wesentliche Lärmquelle im Gemeindegebiet stellt die den zentralen Siedlungsraum in 
westöstlicher Richtung querende Walchseestraße (LB 172) dar. 

Die Darstellung beruht auf den durch das AdTLR zur Verfügung gestellten digitalen Unterla-
gen zur Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie (Richtlinie 2002/49/EG des europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung 
von Umgebungslärm"). 

Das Bundes-Umgebungslärmschutzgesetz setzt die Umgebungslärmrichtlinie auf Bundes-
ebene in österreichisches Recht um. Ergänzt wird dieses durch verschiedene landesgesetz-
liche Regelungen. Ziel der Umgebungslärmgesetzgebung ist die Erfassung der Lärmbelas-
tung in strategischen Lärmkarten und die Entwicklung von Aktionsplänen zur Vermeidung 
und Verminderung von Lärm. Ob für eine Straße, eine Bahnstrecke, einen Flughafen oder 
einen Ballungsraum strategische Lärmkarten zu erstellen sind, hängt vom jeweiligen Ver-
kehrsaufkommen bzw. von der Anzahl der EinwohnerInnen ab. Ab der strategischen Lärm-
kartierung im Jahr 2012 sind das Straßen mit mehr als 3 Mio. Kfz-Fahrten/Jahr, Eisenbahn-
strecken mit mehr als 30.000 Fahrten/Jahr und alle Flughäfen sowie Ballungsräume mit 
mehr als 100.000 Einwohnern. In den Ballungsräumen sind alle Straßen und Eisenbahnstre-
cken sowie Straßenbahnstrecken und bestimmte größere Industrieanlagen (IPPC-Anlagen) 
zu erfassen. Bis Juli 2013 sind auf Basis dieser Lärmkarten von den für die Verkehrsträger 
zuständigen Behörden Aktionspläne zu erstellen. Ihre Anliegen können dabei im Rahmen 
der vorgesehenen Öffentlichkeitsbeteiligung berücksichtigt werden. Alle fünf Jahre werden 
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die Lärmkarten und Aktionspläne überprüft und erforderlichenfalls überarbeitet. 

 

Abbildung 22: Umgebungslärm, Straße 24h Durchschnitt (4m Höhe) Abfrage AdTLR, TIRIS 
WEB-GIS Applikationen, 06-2023 

 

In der Gemeinde Kössen werden im Umfeld der Walchseestraße L172 Lärmimmissionswerte 
zur Verfügung gestellt, die in der Folge im Zuge von Neuwidmungen in diesen Bereichen als 
Beurteilungsgrundlage zur Festlegung einer beschränkten Baulandeignung gemäß §37 Abs. 
4 TROG 2022 heranzuziehen sind, wobei entsprechende Festlegungen jedenfalls erforder-
lich sind, wenn der nach dem Stand der Technik ermittelte Beurteilungspegel an den jeweili-
gen Grundstücksgrenzen in den Zeitabschnitten Tag, Abend und Nacht abhängig von der 
Widmung folgende dB-Werte übersteigt: 

 

Abbildung 23: §37(4) TROG 2022 Umgebungslärmrichtwerte bei Baulandwidmungen 

Folgende Siedlungsbereiche werden dadurch hinsichtlich der Baulandeignung entlang der 
Landesstrasse eingeschränkt: 
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Kranzach bis Bichlach 

 
Der gesamte Zentralraum von Kössen im unmittelbaren Anschluss an die Landesstrassen 

3.1.5.2 Verkehr 

Das Gemeindegebiet von Kössen wird in westöstlicher Richtung durch die Walchseestraße 
(L172) durchquert. In nordsüdlicher Richtung verläuft Kössener Straße (L176). Im Osten bil-
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det die Erpfendorfer Straße (L39) entlang der Großache eine Verbindung zur Lofererstraße 
(LB 178) nach Erpfendorf. 

Dabei werden die höchsten Verkehrsbewegungen in den Monaten Februar/März und in den 
Sommermonaten vermerkt. Im Jahresdurchschnitt (2022) wird an der Zählstelle Kössen Ost 
der L172 ein Verkehrsaufkommen von DTV 2833 KFZ, 125 LkwÄ und 27 Sattelzügen ver-
merkt. 

Diese Werte sind in den letzten Jahren annähernd konstant festzustellen. 

Die B176 (Schwendt) weist eine etwas geringere Frequenz DTV 2016 KFZ, 57 Lkw und 12 
SLZ auf. 

 

Abbildung 24: Verkehrsdatenerfassung im Jahr 2022 Q: Land Tirol 
https://verkehrsinformation.tirol.gv.at/web/html/vde.html 

3.1.5.3 Eisenbahn 

Das Gemeindegebiet wird von keiner Eisenbahntrasse berührt. 

3.1.5.4 Lärmbelastung Flugverkehr 

Zu einer eventuellen Lärmbelastung durch Flughäfen liegen keine Ergebnisse vor. 

3.1.5.5 Erschütterungen 

Informationen über eine Belastung durch Erschütterungen liegen im Gemeindegebiet nicht 
vor. 

3.1.5.6 Gefahrenzonen Wildbach- und Lawinenverbauung 

Der Gefahrenzonenplan der Gemeinde Kössen befindet sich in Rechtskraft. Die Gefahren-
zonen werden im Verordnungsplan des Örtlichen Raumordnungskonzeptes dargestellt. 

Wesentliche Teile des Dauersiedlungsraumes werden dabei durch Wildbäche betroffen. 
Großflächige Gefährdungsbereiche werden dabei durch den Weißenbach/Habersauerbach, 
den Staffenbach bzw. Mosertalbach und den Niederhausertalbach ausgewiesen. 
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Abbildung 25: Raumrelevanter Bereich mit Wildbach und Lawinen Gefahrenzonen, rot und 
gelb, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 07-2023 

Gefahrenbereiche durch Lawinen werden dabei nicht ausgewiesen. 

In der Roten Gefahrenzone ist die Gefährdung durch Wildbäche so groß, dass eine ständige 
Besiedlung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. 

In der Gelben Gefahrenzone ist die ständige Benützung für Siedlungs- und Verkehrszwecke 
beeinträchtigt. Eine Bebauung ist hier nur eingeschränkt und unter Einhaltung von Auflagen 
möglich. 

Blaue Vorbehaltsbereiche sind für technische oder biologische Schutzmaßnahmen freizuhal-
ten oder bedürfen einer besonderen Art der Bewirtschaftung. 

Mit Braunen Hinweisbereichen wird auf andere als durch Wildbäche und Lawinen hervorge-
rufene Naturgefahren hingewiesen. 

Hervorzuheben sind die zwei Steinschlagbereiche in Kranzach und Ausserkapelle bzw. 
Eggweg 
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Steinschlagbereich Kranzach 

 

Steinschlagbereich Eggweg 

Violette Hinweisbereiche kennzeichnen jene Flächen, deren gegenwärtiger Zustand erhalten 
werden muss, weil sie bereits einen natürlichen Schutz bieten. Solche Bereiche werden in 
Kössen nicht ausgewiesen. 

Generell ist bei Planungsmaßnahmen in Bereichen, in denen gemäß Gefahrenzonenplan 
eine Gefährdung durch Wildbach- oder Lawinen ausgewiesen wird oder auf andere Gefah-
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ren hingewiesen wird eine Begutachtung der Gefahrensituation durch den forsttechnischen 
Dienst und/oder eine ergänzende geologische bzw. hydrogeologische Begutachtung durch 
befugte Ziviltechniker erforderlich.  

In den Änderungsbereichen des Verordnungsplanes sind in den jeweilen Änderungsberei-
chen entsprechende Begutachtungen erforderlich (siehe dazu im Umweltbericht). 

3.1.5.7 Überflutungsbereiche: 

Die im Gefahrenzonenplan ausgewiesenen Braunen Hinweisbereiche ï Überflutung (UE) 
sind im Verordnungsplan zum Örtlichen Raumordnungskonzept eingetragen. 

Hinsichtlich der für Gefahrenzonen zuständigen Dienststelle der Wildbach- und Lawinenver-
bauung Gebietsbauleitung Östliches Unterinntal, wurde eine frühzeitige Koordination vorge-
nommen. Die Änderungsansuchen wurden einzeln begutachtet und bewertet, siehe dazu 
Gutachtliche Stellungnahme betreffend ĂFortschreibung des ¥rtlichen Raumordnungskon-
zeptes der Gemeinde Kössenñ, im Anhang. 

3.1.5.8 Gefahrenzonen Wasserbauamt 

Im Gemeindegebiet sind Gefahrenzonen der zuständigen Behörde (Baubezirksamt Abt. 
Wasserwirtschaft) ausgewiesen und im Verordnungsplan zum Örtlichen Raumordnungskon-
zept eingetragen. 

Potenzielle Überflutungsbereiche bestehen im Bereich der Kössener Ache und des Koh-
lenaches. Bei Planungsmaßnahmen im Talboden bzw. im Uferbereich der Ache ist eine De-
tailabklärung mit dem zuständigen Wasserbauamt (Baubezirksamt Kufstein) erforderlich. 

 

Abbildung 26: Naturgefahren Bundeswasserbauverwaltung, Gefahrenzonen und Funktionsbe-
reiche mit Überflutungsflächen, Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 06-2023 

Mit der letzten Novellierung des TROG wurde die Erhebung von Hochwasserrückhalteräu-
men ausdrücklich in den Bestandsaufnahmekanon aufgenommen. Derzeit sind keine Hoch-
wasserrückhalteräume bzw. Retentionsflächen vorhanden. Im Zuge der Überarbeitung des 
Gefahrenzonenplanes ist jedoch mit der Ausweisung entsprechenden Flächen zu rechnen. 
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3.1.6 Schutzgut Landschaft 

3.1.6.1 Kulturlandschaft 

In den Jahren 1999 ï 2001 wurde eine Inventarisierung der Tiroler Kulturlandschaften 
durchgeführt, welche das offene Kulturland im Dauersiedlungsraum umfasst. Je nach dem 
Grad der Veränderung der Kulturlandschaft im Vergleich zur Situation im Jahr 1950 wurde 
eine Einstufung in primäre, weitgehend und bedingt traditionelle bis moderne Kulturland-
schaften vorgenommen.  

primär traditioneller Kulturlandschaftstyp > 75 % der Nutzungsparzelleneinheit sind traditio-
nelle Kulturlandschaftsflächen 

weitgehend traditioneller Kulturlandschaftstyp 50 ï 75 % der Nutzungsparzelleneinheit sind 
traditionelle Kulturlandschaftsflächen 

bedingt traditioneller Kulturlandschaftstyp 25 ï 50 % der Nutzungsparzelleneinheit sind tradi-
tionelle Kulturlandschaftsflächen 

moderner Kulturlandschaftstyp < 25 % der Nutzungsparzelleneinheit sind traditionelle Kultur-
landschaftsflächen 

Jene Gebiete, die im untersuchten Zeitraum keine strukturellen Veränderungen aufweisen 
und somit noch das Bild der traditionellen Kulturlandschaft zeigen, wurden als schutzwürdige 
Referenzflächen gesondert erhoben und sind getrennt sichtbar gemacht. Als Arbeitsgrundla-
ge dienten historische Luftbilder und digitale Orthofotos im Maßstab 1:10.000, ergänzt durch 
einzelne Geländebegehung. 

 

Abbildung 27: erhobene Flächen lt. Kulturlandschaftsinventarisierung, Gemeinde Kössen, ak-
tuelle Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 06-2023 
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Abbildung 28: Legende, erhobene Flächen lt. Kulturlandschaftsinventarisierung, Gemeinde 
Kössen, aktuelle Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 06-2023 

 

In der Gemeinde Kössen werden überwiegend moderne (rot unterlegte Flächen) bzw. be-
dingt traditionelle (orange unterlegte Flächen) Kuturlandschaftsflächen erhoben. Trotzdem 
finden sich in der Gemeinde primär traditionell und weitgehend Traditionelle Flächen (hell 
bzw. dunkelgrün).  

Die schraffierten Bereiche stellen traditionelle Referenzflächen dar. 

Als Basis der Ausweisung der landschaftlichen Freihalteflächen wird die naturkundliche Be-
gleitplanung des Büros für Ökologie, Mag. M. Indrist, herangezogen: 

3.1.6.2 Raumordnungsprogramm Grünzonen / Vorrangflächen 

Im Gemeindegebiet von Kössen sind Landwirtschaftliche Vorsorgeflächen erlassen worden. 

134. Verordnung der Landesregierung vom 13. November 2018, mit der ein Regionalpro-
gramm betreffend landwirtschaftliche Vorsorgeflächen für den Planungsverband Untere 
Schranne - Kaiserwinkl erlassen wird. 

 

 

Abbildung 29: Landwirtschaftliche Vorsorgeflächen für den Planungsverband Untere Schranne 
ï Kaiserwinkl, AdTLR, 06-2023  

 

Im Wesentlichen ist darin vorgesehen: 

§ 1 Planungsgebiet 
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Planungsgebiet ist der Planungsverband Untere Schranne - Kaiserwinkl, welcher das Gebiet 
der Gemeinden Ebbs, Erl, Kössen, Niederndorf, Niederndorferberg, Rettenschöss, Schwendt 
und Walchsee umfasst. 

§ 2 Landwirtschaftliche Vorsorgeflächen 

Die in den Anlagen 0 (Übersichtsplan) und 1 bis 21 zu dieser Verordnung dargestellten 
Grundflächen im Bereich des Planungsgebietes werden als landwirtschaftliche Vorsorgeflä-
chen festgelegt. 

§ 3 Ziele 

Im Interesse der Sicherung und zeitgemäßen Entwicklung einer leistungsfähigen und nach-
haltigen Landwirtschaft sollen die hochwertigen landwirtschaftlichen Nutzflächen im Bereich 
des Planungsgebiets erhalten werden. Dabei ist die dauerhafte Sicherstellung der Vorsorge-
funktion der Landwirtschaft anzustreben. 

§ 4 Maßnahme 

Die landwirtschaftlichen Vorsorgeflächen sind unbeschadet des § 5 der landwirtschaftlichen 
Nutzung vorzubehalten. 

§ 5 Verpflichtungen für die örtliche Raumordnung  

(1) Festlegungen in örtlichen Raumordnungskonzepten dürfen den Zielen nach § 3 und der 
Maßnahme nach § 4 nicht widersprechen. 

(2) Im Bereich der landwirtschaftlichen Vorsorgeflächen ist die Widmung von Bauland unzu-
lässig. Die Widmung von Sonderflächen und Vorbehaltsflächen ist nur zulässig, wenn der 
festgelegte Verwendungszweck nicht im Widerspruch zu einer ordnungsgemäßen und nach-
haltigen landwirtschaftlichen Nutzung steht und die Ziele der überörtlichen Raumordnung 
nach § 1 Abs. 2 lit. i Z 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2016 sowie die Ziele der örtli-
chen Raumordnung insbesondere nach § 27 Abs. 2 lit. h und j des Tiroler Raumordnungsge-
setzes 2016 nicht beeinträchtigt werden. 

(3) Die Zulässigkeit der Widmung von Sonderflächen nach den §§ 44, 46 und 47 des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2016 ist im Einzelfall im Hinblick auf die zu erwartenden Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild und ökologisch wertvolle Flächen, mögliche Nutzungskon-
flikte und Verkehrsbelastungen zu überprüfen.  

(4) Die Gemeinden haben die örtlichen Raumordnungskonzepte, Flächenwidmungspläne 
und Bebauungspläne zu ändern, soweit sie im Widerspruch zu diesem Regionalprogramm 
stehen. 

(5) Die Gemeinden haben die landwirtschaftlichen Vorsorgeflächen in den örtlichen Raum-
ordnungskonzepten und Flªchenwidmungsplªnen ersichtlich zu machen [é].ñ  

Diese Flächen werden im Verordnungsplan entsprechend kenntlich gemacht. 

In Summe wird eine Fläche von 10671708m² dh. 1067ha ausgewiesen. In der digitalen Ka-
tastermappe (DKM 10/2022) ist für die Nutzungsart 48 (landwirtschaftlich genutzt ï Acker, 
Wiese oder Weide) eine Fläche von 16845179m² dh. 1648ha ausgewiesen. Relativ ist daher 
einen Flächenanteil von 65% der derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen in der Ge-
meinde als überörtliche Vorsorgefläche ausgewiesen. 
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3.1.7 Schutzgut Sachgüter und kulturelles Erbe 

3.1.7.1 Orts- und Straßenbild 

Im Gemeindegebiet Kössen sind keine Gebiete mit erhaltenswertem Orts- und Straßenbild 
gemäß Tiroler Stadt- und Ortsbildschutzgesetz SOG bzw. sanierungsbedürftiger Bausub-
stanz ausgewiesen. 

Im Zuge der Erlassung von Bebauungsplänen ist jedoch die Berücksichtigung eines harmo-
nischen Orts-, Straßen- und Landschaftsbild in historisch gewachsenen Baustrukturen ins-
besondere dem Ortszentrum zu berücksichtigen. 

3.1.7.2 Denkmäler 

Die nachfolgend angeführten Objekte sind von künstlerischer, kultureller oder geschichtlicher 
Bedeutung und stehen nach § 2a (Vorläufige Unterschutzstellung durch Verordnung) oder § 
3 (Unterschutzstellung durch Bescheid) DMSG unter Denkmalschutz Veränderungen bedür-
fen nach § 4 und § 5 DMSG einer Zustimmung des Denkmalamtes. (§ 4 Verbot der Zerstö-
rung und Veränderung von Denkmalen, Anzeige kleiner Reparaturarbeiten, Absicherungsar-
beiten bei Gefahr, § 5 Bewilligung der Zerstörung oder Veränderung von Denkmalen, Denk-
malschutzaufhebungsverfahren) 

Gemäß § 3 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 25.9.1923, BGBl. Nr. 533/23 (Denkmalschutz-
gesetz), in der Fassung BGBl. I Nr. 170/1999 und BGBl. I Nr. 2/2008 veröffentlicht das Bun-
desdenkmalamt die Liste der unter Denkmalschutz stehenden unbeweglichen Denkmale. 
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass diese Liste rechtlich nicht verbindlich ist. 

 

1 Anna-Kapelle 
Außerkapelle 5, 6345 Kössen (in 
der Nähe) 

.374 
Denkmalschutz per 
Verordnung 

2 Volksschule Niederbichl Bichlach 25, 6345 Kössen 1276/3 
Denkmalschutz per 
Verordnung 

3 Hechenbichl-Kapelle Bichlach 65, 6345 Kössen (bei) .428 
Denkmalschutz per 
Bescheid (Unter-
schutzstellung §3) 

4 Gageser-Hof Bichlach 71, 6345 Kössen 1058 
Denkmalschutz per 
Bescheid 

5 Gageskapelle Bichlach 71, 6345 Kössen (bei) 1049 
Denkmalschutz per 
Bescheid 

6 
Schmelzhütte Gages, 
Kupferschmiede 

Bichlach 72, 6345 Kössen 1058 
Denkmalschutz per 
Bescheid 

7 
Gasthaus Erzherzog Rai-
ner 

Dorf 10, 6345 Kössen .11 
Denkmalschutz per 
Bescheid (Unter-
schutzstellung §3) 

8 Friedhofskapelle Dorf 10, 6345 Kössen (bei) .1 
Denkmalschutz per 
Verordnung 

9 
Kath. Pfarrkirche hll. Pet-
rus und Paulus mit Fried-
hof 

Dorf 10, 6345 Kössen (neben) .1 
Denkmalschutz per 
Verordnung 

10 Kriegerdenkmal Dorf 11, 6345 Kössen (bei) 18.Feb 
Denkmalschutz per 
Verordnung 

11 Aufbahrungshalle Dorf 18, 6345 Kössen (bei) .5 
Denkmalschutz per 
Verordnung 

12 Arzthaus Mittermaier Dorf 50, 6345 Kössen 60/2 
Denkmalschutz per 
1Bescheid 

13 Widum Dorf 8, 6345 Kössen 55 
Denkmalschutz per 
Verordnung 

14 Geräteschuppen Dorf 8, 6345 Kössen (gegenüber) .1 Denkmalschutz per 
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Verordnung 

15 Moserberg-Bildstöckl 
Fritzing 1, 6345 Kössen (in der 
Nähe) 

3074/2 
Denkmalschutz per 
Verordnung 

16 
15 Bildsäulen mit Rosen-
kranzgeheimnissen 

Klobensteiner Straße 73, 6345 
Kössen (in der Nähe) 

2417/1 
Denkmalschutz per 
Verordnung 

17 
Wallfahrtskirche, Loreto-
Kapelle und Mariahilf-
Kapelle 

Klobensteiner Straße 73, 6345 
Kössen (bei) 

.583 
Denkmalschutz per 
Verordnung 

18 
Lourdeskapelle, Wasser-
Kapelle 

Klobensteiner Straße 73, 6345 
Kössen (in der Nähe) 

.714 
Denkmalschutz per 
Verordnung 

19 Kalvarienberg-Bildstock 
Leitweg 31, 6345 Kössen (in der 
Nähe) 

174/1 
Denkmalschutz per 
Verordnung 

20 
Kapelle der kath. 
Jungschar 

Loferberg 9, 6345 Kössen (bei) 3670 
Denkmalschutz per 
Verordnung 

21 Kruzifix Lendgasse 1, 6345 Kössen (bei) 4498/1 
Denkmalschutz per 
Verordnung 

22 Felspietà Steinfrau 
Klobensteiner Straße, 6345 Kös-
sen  

4598 
Denkmalschutz per 
Verordnung 

23 
Staffenbrücke mit hl. Jo-
hannes Nepomuk-
Bildstock 

Mühlbachweg  6345 Kössen 
4708, 

4586/2, 
4498/1 

Denkmalschutz per 
Verordnung 

24 Marterl, Ecce Homo  174/1 
Denkmalschutz per 
Verordnung 

Tabelle 1: Denkmalliste Tirol, unbewegliche und archäologische Denkmale unter Denkmal-
schutz, Bundesdenkmalamt, 29-06-2022 

Die Denkmäler werden im Verordnungsplan entsprechend kenntlich gemacht. Im Bereich der 
Denkmäler bzw. im Umfeld davon sind bei Planungsmaßnahmen Stellungnahmen des Bun-
desdenkmalamtes einzuholen. 

Fundzonen und Bodendenkmalschutz 

Im Gemeindegebiet von Kössen sind zahlreiche Archäologische Fundzonen ausgewiesen. 

 

Abbildung 30: Archäologische Fundzonen (Orange Flächensignatur), Gemeinde Kössen, aktu-
elle Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-GIS Applikationen, 06-2023 

 

NAME FUSTNR FUNDART DATIERUNG DMS 

Wegenalm 8/03/82109.18 Wüstung Neuzeit  

Moserberg 8/03/82109.14 Weg Neuzeit  

Martenalm 8/03/82109.21 Wüstung Neuzeit  
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Kranebittau 8/03/82109.9 Einzelfund Mittlere Bronzezeit; Bz C  

Niederachen 8/03/82109.3 Bestattung Mittelalter  

Pestfriedhof 8/03/82109.5 Seuchenbestattung Neuzeit;17.Jh.n.  

Exenberg 8/03/82109.7 Befestigung? Mittelalter? Neuzeit?  

Schanze 8/03/82109.4 Schanzwerk? Mittelalter? Neuzeit? M 2a 

Hacklalm 8/03/82109.22  Wüstung Neuzeit  

Mauer 8/03/82109.8 Befestigung? Mittelalter?  

Klobensteiner 
Straie 

8/03/82109.13 Weg Neuzeit  

Eggenalm 8/03/82109.23 Mauer Neuzeit  

Klausenbergalm 8/03/82109.12 Schanzwerk Mittelalter? Neuzeit ?  

Neualm 8/03/82109.20  Wüstung Neuzeit  

Kleisleralm 8/03/82109.24 Schanzwerk? Neuzeit  

Flur nH     

8/03/82109.25 Bergbau Neuzeit   

Thurnbichl 8/03/82109.6 Befestigung? Mittelalter?  

Weisensteinalm 8/03/82109.19  Wüstung Neuzeit  

Karalm 8/03/82109.16  Wüstung Neuzeit  

Obernotheggeralm 8/03/82109.17  Wüstung Neuzeit  

Kohlenbach 8/03/82109.26 Bergbau Moderne;1942-1967  

Pfarrkirche hll. 
Petrus und Paulus 

8/03/82109.2 Einzelgebäude; Kirche Kaiserzeit; Frühmittelalter; 

Hochmittelalter; 

Spätmittelalter Neuzeit 

K 2a 

Schanze 
Schmied-berg 

8/03/82109.15 Schanzwerk Neuzeit  

Altweg Hallbruck 8/03/82109.10 Straße Mittelalter?  

Tabelle 2: Archäologische Fundzonen, Gemeinde Kössen, aktuelle Abfrage AdTLR, TIRIS WEB-
GIS Applikationen, 06-2023 

Die entsprechenden Fundzonen werden im Verordnungsplan kenntlich gemacht. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass die Gemeinde verpflichtet ist, diese Bereiche gemäß den zur Verfü-
gung gestellt Unterlagen kenntlich zu machen. Im Falle von Bauführungen in diesen Berei-
chen ist das Denkmalamt zu verständigen. 

3.2 Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtausführung des Plans oder Programms 

Gemäß § 31c Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 ist das örtliche Raumordnungskonzept je-
weils auf einen Planungszeitraum von 10 Jahren auszurichten und fortzuschreiben. Die Fort-
schreibung hat für das gesamte Gemeindegebiet zu erfolgen.  

Die Gemeinde hat gemäß § 31c Absatz 2 spätestens bis zum Ablauf des 10. Jahres nach 
dem im Kraft treten des örtlichen Raumordnungskonzeptes bzw. der Fortschreibung des ört-
lichen Raumordnungskonzeptes dessen Fortschreibung zu beschließen und der Landesre-
gierung zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorzulegen.  

Gemäß § 31d kann die Landesregierung für einzelne Gemeinden auf deren Antrag abwei-
chend von Absatz 1 erster Satz durch Verordnung eine längere, höchstens jedoch 20-jährige 
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Frist für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes festlegen, wenn die 
räumliche Entwicklung der jeweiligen Gemeinde eine frühere Fortschreibung des örtlichen 
Raumordnungskonzeptes nicht erfordert. Hinsichtlich der bereits abgelaufenen Frist zur 
Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes wurde für die Gemeinde Kössen mit 
der 85. Verordnung der Landesregierung vom 20. Juli 2022, mit der eine längere Frist für die 
zweite Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Kössen festge-
legt wird, bis spätestens 18. September 2024 zu beschließen und der Landesregierung zur 
aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorzulegen. 

Die Nichtausführung des Programmes hat mittel- und langfristig Konsequenzen auf die tat-
sächliche Befriedigung der Wohnbedarfs der Bevölkerung und der Wirtschaft. 

Insgesamt liegt in der Gemeinde derzeit ein Baulandüberhang an langfristig gewidmetem, 
aber unbebautem Bauland im Ausmaß von 15 ha vor, wobei 2/3 der Fläche (dh. ca. 9ha) 
sich auf die Widmungskategorie Wohngebiet bezieht. Die restlichen Flächen sind als Misch-
gebiete gewidmet. Im Bereich des Gewerbe- und Industriegebietes liegen keine Baureserven 
vor. Nach Schaffung des gemeindeübergreifenden Gewerbegebietes Kössen Schwendt und 
dem Gewerbebereich Hüttfeldstrasse liegen hier jedoch ausreichende Entwicklungsmöglich-
keiten vor. 

Dazu kommen noch ca. 30 ha an bauliche Entwicklungsbereichen, die als entsprechendes 
Bauland für den festgelegten Nutzungszweck (davon für Wohnen 17ha) gewidmet werden 
könnten. 

Es wäre somit die räumliche Entwicklung an sich auf Grund dieser Werte nicht einge-
schränkt; Es würde jedoch zu einer im Sinne des verfassungsmäßig gewährleisteten Rech-
tes auf Gleichbehandlung zu einer nicht zu rechtfertigenden Ungleichbehandlung allenfalls 
anstehender Widmungsansuchen führen, da im Fall einer Nichtdurchführung der Fortschrei-
bung des örtlichen Raumordnungskonzeptes, außer in den Fällen des § 36 Abs. 1 lit. c und d 
TROG keine weiteren Grundflächen als Bauland, als Sonderflächen oder als Vorbehaltsflä-
chen gewidmet werden dürften, auch wenn sie raumordnungsfachlich vertretbar wären. Dar-
über hinaus ist die Gemeinde wie dargestellt durch das TROG 2022 verpflichtet. Die Nicht-
ausführung des Planes stellt somit keine realistische Handlungsalternative dar. 

Widmung Ergebnis 
davon 

unbebaut in % 

Wohngebiet 68,90 8,75 12,70 

Gemischtes Wohngebiet 3,22 0,62 19,17 

Gewerbe und Industriegebiet, eingeschränkt 0,91 0,00 0,00 

Allgemeines Mischgebiet 16,86 1,89 11,19 

Allgemeines Mischgebiet eingeschränkt auf Wohnungen 5,03 1,57 31,13 

Allgemeines Mischgebiet, Einschränkung auf Wohnungen, Festlegun-
gen von Betrieben 0,20 0,20 100,00 

Kerngebiet 10,33 1,30 12,63 

Tourismusgebiet 4,55 0,07 1,57 

Tourismusgebiet eingeschränkt auf Wohnungen 1,00 0,00 0,15 

Landwirtschaftliches Mischgebiet 7,14 0,84 11,70 

Summe Bauland 118,14 15,24 12,90 

Sonderflächen 42,49 15,79 37,15 

Tabelle 3: Baulandreserven gemäß Bestandserhebung 03/2023 

3.3 Umweltprobleme, die derzeit für den Plan oder das Programm relevant sind 

Hochrangige Schutzinteressen bzw. daraus resultierende Umweltprobleme sind im Gemein-
degebiet nicht gegeben. 

Vielmehr handelt es sich um kleinräumige Teilaspekte, wie der Beeinträchtigung hochwerti-
ger landwirtschaftlich genutzter Flächen im Talraum, einer Beeinträchtigung des Land-
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schaftsbildes in den fernwirksamen Berghangbereichen, sowie die bereits angeführten Aus-
wirkung der Festlegungen des Gefahrenzonenplanes. 

Bei der raumordnungsfachlichen Beurteilung der einzelnen beantragten Änderungsbereiche 
wird im Detail darauf eingegangen. 
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4 ZIELE DES UMWELTSCHUTZES AUF INTERNATIONALER; GEMEINSCHAFTLI-
CHER UND NATIONALER EBENE 

4.1 Internationale Ziele 

4.1.1 Alpenschutzkonvention 

Die Alpenkonvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag für den umfassenden Schutz und die 
nachhaltige Entwicklung der Alpen Die Ziele der Raumplanung und der nachhaltigen Ent-
wicklung des Alpenraums sind folgende:  

Å Anerkennung der besonderen Erfordernisse des Alpenraums im Rahmen nationaler 
und europäischer Politiken,  

Å Harmonisierung der Raumnutzung mit den ökologischen Zielen und Erfordernissen,  

Å sparsame und umweltverträgliche Nutzung der Ressourcen und des Raums,  

Å Anerkennung der besonderen Interessen der Bevölkerung im Alpenraum durch An-
strengungen zur dauerhaften Sicherstellung ihrer Entwicklungsgrundlagen,  

Å Förderung der Wirtschaftsentwicklung bei gleichzeitiger ausgewogener Bevölke-
rungsentwicklung innerhalb des Alpenraums,  

Å Wahrung der regionalen Identitäten und kulturellen Besonderheiten,  

Å Förderung der Chancengleichheit der ansässigen Bevölkerung im Bereich der gesell-
schaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung unter Achtung der Kompetenzen 
der Gebietskörperschaften,  

Å Berücksichtigung von natürlichen Erschwernissen, Leistungen im allgemeinen Inte-
resse, Einschränkungen der Ressourcennutzung und Preisen für die Nutzung der Ressour-
cen, die ihrem wirklichen Wert entsprechen. 

Die Alpenkonvention und ihre Durchführungsprotokolle setzen einen verbindlichen Rahmen 
und geben zugleich Impulse für die nachhaltige Entwicklung alpiner Regionen. Der Raum-
ordnungsplan ĂZukunftsraum Tirolñ ist auch als Beitrag zur Umsetzung der Alpenkonvention 
zu verstehen (insbesondere im Sinne von Artikel 8 Abs. 2 des Protokolls für Raumplanung 
und nachhaltige Entwicklung). 

4.1.2 Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen. 

Wesentliches Ziel der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) ist die Erhaltung und 
Wiederherstellung der biologischen Vielfalt. Dieses Ziel soll mit dem Aufbau des europäi-
schen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 erreicht werden. Die Mitgliedstaaten sind verpflich-
tet, Gebiete zu nennen, zu erhalten und zu entwickeln, in denen Arten und Lebensräume von 
europaweiter Bedeutung vorkommen. Entsprechende Gebiete sind in der Gemeinde Kössen 
nicht festgelegt. 

4.1.3 Vogelschutzrichtlinie 

RICHTLINIE 2009/147/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 
30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Current consolidated 
version: 26/06/2019) 

Ziel der Vogelschutzrichtlinie ist es, die wildlebenden heimischen Vogelarten im Gebiet der 
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Europäischen Union in ihrem Bestand dauerhaft zu erhalten, und neben ihrem Schutz auch 
die Bewirtschaftung und die Nutzung der Vögel zu regeln. 

Die Vogelschutzrichtlinie enthält unterschiedliche Bestimmungen zum Schutz der Bestände 
sämtlicher im Gebiet der Europäischen Union natürlicherweise vorkommenden Vogelarten 
einschließlich der Zugvogelarten. Zur Erhaltung und Wiederherstellung der Lebensstätten 
und Lebensräume werden die Mitgliedstaaten insbesondere zur Einrichtung von Schutzge-
bieten verpflichtet, wobei die zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete ausgewählt 
werden müssen. Daneben sind auch sonstige Lebensräume zu pflegen und ökologisch zu 
gestalten, wobei zerstörte Lebensstätten wiederherzustellen und neue Lebensstätten zu 
schaffen sind. 

Darüber müssen artenschutzrechtliche Schutzvorschriften erlassen werden, die unabhängig 
von ihrem Bezug zu geschützten Gebieten oder Objekten gelten. Unter anderem sind Verbo-
te gegen das absichtliche Töten, Fangen, Halten, Stören oder den Handel von wildlebenden 
Vogelarten vorzusehen. In den Anhängen werden zudem Vogelarten mit besonderem 
Schutzstatus gelistet, für die weitergehende Schutzmaßnahmen gelten. Als Richtlinie müs-
sen diese Bestimmungen von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union in ihr jeweiliges 
nationales Recht umgesetzt werden. In Österreich erfolgt die Umsetzung im Rahmen des 
Tiroler Naturschutzgesetz 2005 - TNSchG 2005. 

Vogelschutzgebiete sind großräumige Gebiete, die für den Fortbestand einer artenreichen 
Vogelwelt eine herausragende Stellung einnehmen. Diese Gebiete sind in Europa durch die 
Europäische Vogelschutzrichtlinie festgesetzt (SPA). Vogelschutz ï Gebiete von internatio-
naler Bedeutung (IBA) sind ein weiterer wichtiger Baustein, um Lebensraum für unsere Vö-
gel zu erhalten. Entsprechende Schutzgebiete sind in der Gemeinde Kössen nicht verordnet. 

Indirekt werden die Ziele der Vogelschutzrichtlinie durch Ausweisung ökologisch wertvoller 
Freihalteflächen im örtlichen Raumordnungskonzept auf Basis der naturkundlichen Bearbei-
tung berücksichtigt. 

4.1.4 EU-Wasserrahmenrichtlinie  

Die europäische Wasserpolitik wurde durch die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, RL 
2000/60/EG) grundlegend reformiert. 

Die Richtlinie trat im Jahr 2000 in Kraft und zielt darauf ab, bis 2015, mit Ausnahmen spätes-
tens 2027, einen guten ökologischen und guten chemischen Zustand für Oberflächengewäs-
ser sowie ein gutes ökologisches Potenzial und einen guten chemischen Zustand für erheb-
lich veränderte oder künstliche Gewässer zu erreichen. 

Für das Grundwasser ist ein guter mengenmäßiger und chemischer Zustand zu erreichen. 

Ziel ist eine systematische Verbesserung und keine weitere Verschlechterung des Zustands 
aller Gewässer, zum Schutz der Aquatischen Ökosysteme, aber auch jener Landökosysteme 
und Feuchtgebiete, die direkt von den Gewässern (Oberflächengewässern und Grundwas-
ser) abhängig sind. 

Zu den zentralen Elementen der Wasserrahmenrichtlinie zählt die Verpflichtung der Mitglied-
staaten zur:  

  Verankerung von Umweltzielen für Oberflächengewässer und Grundwasser  

  umfassenden Analyse der Flusseinzugsgebiete 

  Einrichtung eines Überwachungsmessnetzes 

  Erstellung von flussgebietsbezogenen Bewirtschaftungsplänen samt Maßnahmenprogramm 
unter Einbeziehung der Öffentlichkeit zur Erreichung der Ziele bis zum Jahr 2015, mit Aus-
nahmen spätestens 2027.  

  Zyklische Überarbeitung der Bewirtschaftungspläne für Flusseinzugsgebiete (alle 6 Jahre). 
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Umsetzung in Österreich 

Die Wasserrahmenrichtlinie wurde im Jahr 2003 durch die Novelle des Wasserrechtsgeset-
zes 1959 (BGBl. Nr. 215/1959 i.d.g.F.) in nationales Recht überführt. Die Umsetzung der 
Vorgaben der WRRL wurde durch Konzepte und Diskussionsgrundlagen unterstützt, die von 
ExpertInnenarbeitskreisen des ehemaligen Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) entwickelt wurden. Im Jahr 2004 berichtete 
das BMLFUW gemäß Artikel 3 der WRRL an die zuständigen Behörden der Europäischen 
Kommission. 

Mit der Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV, BGBl. II Nr. 479/2006, Novel-
lierung mit BGBl. II Nr. 465/2010) wurden im Jahr 2006 die Vorgaben der WRRL zum Moni-
toring in Österreich umgesetzt und die bestehenden österreichischen Überwachungspro-
gramme entsprechend angepasst. Ein zusammenfassender Bericht gemäß Artikel 8 und An-
hang V der WRRL über die Planung und Erstellung der neuen Programme zur Überwachung 
des Zustands der österreichischen Gewässer wurde 2007 an die Europäische Kommission 
übermittelt. 

Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP) 

Zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der WRRL - über das Wasserrechtgesetz - hat 
der/die zuständige BundesministerIn in Zusammenarbeit mir den Zuständigen für die was-
serwirtschaftlichen Planungen der Länder alle sechs Jahre einen Nationalen Gewässerbe-
wirtschaftungsplan (NGP) zu erstellen und auf der Internetseite zu veröffentlichen. 

Im NGP werden auf Basis einer umfassenden IST-Bestandsanalyse die signifikanten Ge-
wässernutzungen und die zu erreichenden Erhaltungs- und Sanierungsziele sowie die dafür 
erforderlichen Maßnahmen festgelegt. Es gibt ein Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren mit 
der Möglichkeit der Stellungnahme zum Entwurf des NGP. Die Kriterien zur Bestimmung des 
chemischen und ökologischen Zustands wurden in entsprechenden Qualitätszielverordnun-
gen geregelt (QZV Chemie OG, QZV Ökologie OG sowie QZV Chemie GW) 

Die Daten sind als WebGIS Abfragen unter: 

https://maps.wisa.bml.gv.at/gewaesserbewirtschaftungsplan-2021 

abrufbar. 

Im Rahmen der örtlichen Raumordnung werden die Ziele des Rahmenplanes durch Befas-
sung der zuständigen Behörden im Rahmen der SUP berücksichtigt. 

4.2 Nationale Ziele und überörtliche Rahmensetzungen 

4.2.1 Raumordnungsplan Lebensraum Tirol ï Agenda 2030 

Ziel des Raumordnungsplanes ist eine strategisch orientierte, vorausschauende und abge-
stimmte räumliche Entwicklung des Landes für einen Zeithorizont von ca. 10 Jahren. Die 
weitere Stärkung der Eigenentwicklungsfähigkeit der Regionen des Landes und ein optima-
les Zusammenwirken von Landes- und Regionalentwicklung sind darin wesentliche Anliegen. 
Die grundsätzlichen Ziele wurden bei der Detailbeurteilung entsprechend berücksichtigt. 

4.2.2 Tiroler Nachhaltigkeits- und Klimastrategie 

Die Landesregierung hat am 25. Mai 2021 die neue Tiroler Nachhaltigkeits- und Klimastrate-
gie "Leben mit Zukunft" beschlossen. Diese fokussiert den Zeithorizont 2030 und nennt Ziele 
und Handlungsschwerpunkte, um die komplexen und drängenden Herausforderungen wie 
den Klimawandel, soziale Ungleichheiten oder die Erschöpfung natürlicher Ressourcen be-
wältigen zu können. 

Die Strategie ist eine bedeutende Entscheidungs- und Handlungsgrundlage für die Tiroler 

https://maps.wisa.bml.gv.at/gewaesserbewirtschaftungsplan-2021
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Landesregierung und stellt den Beitrag des Landes zur Erreichung des von der Republik Ös-
terreich ausgerufenen Ziels, bis spätestens 2040 klimaneutral zu sein, dar. 

Die Tiroler Nachhaltigkeits- und Klimastrategie umfasst folgende sechs Handlungsfelder und 
Ziele: 

Energie und Klimaschutz 

Mobilität und Infrastruktur 

Gebäude und Raumordnung 

Wirtschaft und Regionalentwicklung 

Klimawandelanpassung 

Landesverwaltung als Vorbild 

Siehe dazu im Einzelnen: 

https://www.tirol.gv.at/landesentwicklung/nachhaltigkeits-und-klimakoordination/tiroler-
nachhaltigkeits-und-klimastrategie/ 

4.2.3 Österreichische Nachhaltigkeitsstrategie 

Österreichische Strategie Nachhaltige Entwicklung (ÖSTRAT) Nachhaltigkeitsstrategie des 
Bundes und der Länder 

Seit 2010 verfügt Österreich über eine von den Ländern und vom Bund gemeinsam getrage-
ne Nachhaltigkeitsstrategie. 

Die Nachhaltigkeitsstrategie des Bund und der Länder (ÖSTRAT) wurde nach einem einjäh-
rigen Dialog- und Konsultationsprozess im Mai 2009 von den Landeshauptleuten und im Juli 
2010 vom Ministerrat beschlossen. 

Zielsetzung und Ausgangspunkt 

Die ÖSTRAT war als Ergänzung zu Nachhaltigkeits-Aktivitäten gemeint, die vom Bund, von 
einzelnen Ressorts oder von einzelnen Bundesländern gesetzt werden. In ihr werden die zu 
erwartenden Herausforderungen, die wesentlichen Handlungsfelder und prioritäre Zukunfts-
themen definiert. Sie dient für den Bund und die Länder als gemeinsamer Orientierungs- und 
Umsetzungsrahmen auf dem Weg zu einem Nachhaltigen Österreich. 

Nachhaltige Entwicklung wird in der ÖSTRAT als ein integrativer, moderner gesellschaftli-
cher Prozess gesehen. So heißt es in der ÖSTRAT: "Es bedarf nicht primär Normen und 
technologischer Veränderungen, sondern eines klugen und kreativen, und vor allem ganz-
heitlichen Umgangs mit den Herausforderungen der Zukunft". Demzufolge bekennen sich 
Bund und Länder zu dem Leitgedanken, "ein Österreich schaffen und erhalten, das langfris-
tig eine intakte Umwelt, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und sozialen Zusammenhalt garan-
tiert, ohne dabei die Generationengerechtigkeit zu verletzen oder sich der globalen Verant-
wortung zu entziehen". 

Die ÖSTRAT baut auf den Zielen und Politikprinzipien der Nachhaltigkeitsstrategie der Euro-
päischen Union (EU-SDS, 2006), der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes (NSTRAT, 2002) 
sowie den Strategien und Programmen der Länder im Bereich Nachhaltiger Entwicklung auf. 
Sie orientiert sich auch an den Zielsetzungen der Lissabon Strategie und an den Millenni-
umszielen der Vereinten Nationen. 

Die Strategie richtet sich primär an Politik und Verwaltung, strebt aber auch die Stärkung von 
themenspezifischen Kooperationen zwischen Bund, Ländern, Regionen, Gemeinden, Sozi-
alpartnern und zivilgesellschaftlichen Organisationen an. 

Zentrale Herausforderungen sind dabei: 

¶ Naturräumliche und ökologische Lebensgrundlagen bewahren 

https://www.tirol.gv.at/landesentwicklung/nachhaltigkeits-und-klimakoordination/tiroler-nachhaltigkeits-und-klimastrategie/
https://www.tirol.gv.at/landesentwicklung/nachhaltigkeits-und-klimakoordination/tiroler-nachhaltigkeits-und-klimastrategie/
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¶ Prävention und Bekämpfung von Armut, individuellen Wohlstand und die Attraktivität 
Österreichs als Wirtschaftsstandort sicherstellen 

¶ Die Globalisierung umwelt- und sozialverträglich gestalten 

¶ Die Beschäftigungsziele erreichen 

¶ Ein hohes Niveau an sozialer Sicherheit und gesellschaftlichem sowie sozialem Zu-
sammenhalt gewährleisten 

¶ Den demographischen Trends mit adäquaten Maßnahmen begegnen 

¶ Die Gender Mainstreaming-Strategie in allen Themenfeldern umsetzen 

Seit dem Beschluss der ÖSTRAT durch die Landeshauptleute (Juni 2009) und den Minister-
rat (Juli 2010) wurden zahlreiche Initiativen entwickelt und Aktivitäten gesetzt. 

Erfolgreiche Initiativen sind zum Beispiel "Green Events", "Aktionstage Nachhaltigkeit", "Be-
wusst kaufen", "Wachstum im Wandel" oder das "Agenda 21-Netzwerk". 

Siehe dazu im Einzelnen: 

https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/nachhaltigkeit/strategien/oestrat.html  

4.2.4 Raumverträgliche Tourismusentwicklung 

Tirol hat als Tourismusdestination eine führende Rolle. Mit 43 Millionen Nächtigungen und 
zwei Milliarden Euro Umsatz pro Jahr ist der Tourismus ein wesentliches wirtschaftliches 
Standbein des Landes. Mit der Frage, wie sich der Tiroler Tourismus im Einklang mit Natur, 
Wirtschafts- und Lebensraum entwickeln kann, beschäftigt sich der Raumordnungsplan 
ĂRaumvertrªgliche Tourismusentwicklungñ. Dieser wurde 2022 von der Landesregierung be-
schlossen und soll als Planungs- und Entscheidungshilfe dienen. 

Vier Themenschwerpunkte werden im Raumordnungsprogramm zur raumverträglichen Tou-
rismusentwicklung behandelt: 

  Regionale Bedeutung des Tourismus, 

  Entwicklung des Beherbergungsangebotes und der touristischen Infrastruktur, 

  Beziehung zwischen Tourismus und Natur sowie 

  Tourismus und Mobilität. 

Zu den vier Themenbereichen wurden mögliche Antworten auf die bestehenden Herausfor-
derungen wie auch ein Aktionsprogramm ausgearbeitet, das zum Beispiel auf die Kooperati-
on zwischen Landwirtschaft und Tourismus setzt, die Vernetzung des Wander- und Rad-
wegenetzes anregt oder Impulse für die Verbesserung der Freizeitmobilität im öffentlichen 
Verkehrsangebot gibt. 

Die Bedeutung für die örtliche Raumordnung liegt dabei im Wesentlichen auf einer Be-
schränkung der potentiell negativen Auswirkungen des Tourismus im Lebens- und Wirt-
schaftsraum Tirol. 

Siehe dazu im Einzelnen: 

https://www.tirol.gv.at/landesentwicklung/raumordnung/ueberoertliche-raumordnung-
1/tourismus/raumvertraegliche-tourismusentwicklung/  

4.2.5 Planungsverband 

Die Gemeinde Kössen ist Mitglied im Gemeindeverband "Planungsverband 28 - Untere 
Schranne - Kaiserwink" mit den Gemeinden Kössen Einwohner; Schwendt; Ebbs; Erl; Nie-
derndorf; Niederndorferberg; Rettenschöss und Walchsee. 

Gemäß §23 TROG 2022 dienen Planungsverbände zur Gewährleistung der Mitwirkung der 

https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/nachhaltigkeit/strategien/oestrat.html
https://www.tirol.gv.at/landesentwicklung/raumordnung/ueberoertliche-raumordnung-1/tourismus/raumvertraegliche-tourismusentwicklung/
https://www.tirol.gv.at/landesentwicklung/raumordnung/ueberoertliche-raumordnung-1/tourismus/raumvertraegliche-tourismusentwicklung/


Lotz&Ortner Fortschreibung Örtliches Raumordnungskonzept Gemeinde Kössen  45 

Strategische Umweltprüfung ï Vorprüfung ï Version 05/2024 

Gemeinden an der Erfüllung der Aufgaben der überörtlichen Raumordnung und zur Unter-
stützung der Gemeinden bei der Erfüllung der Aufgaben der örtlichen Raumordnung. 

Die Planungsverbände haben der Landesregierung Vorschläge für die Erlassung von Regio-
nalprogrammen zu erstatten. Weiters können die Planungsverbände der Landesregierung 
Vorschläge für die Ausarbeitung von Regionalplänen mit umweltrelevanten Zielen erstatten. 

Entsprechende Regionalprogramme oder Regionalpläne sind entsprechend im Sinne der 
gesetzlichen Vorgaben zu berücksichtigen. Wesentliche Auswirkungen auf Planungsmaß-
nahmen entfaltet das 2019 erlassene Regionalprogramm betreffend landwirtschaftliche Vor-
sorgeflächen für die Gemeinden des Planungsverband Leukental (siehe oben). 

Spezifische umweltrelevante Regionalpläne sind jedoch keine zu berücksichtigen. 

 

 

Abbildung 31: Raumnutzung, Planungsverband 28 Untere Schranne ï Kaiserwinkl, AdTLR, 06-
2023  

4.3 Ziele der Örtlichen Raumordnung 

Folgende Ziele der örtlichen Raumordnung aus dem Zielkanon des § 27 TROG 2022 bezie-
hen sich auf Umweltschutzthemen im weitesten Sinn: 

a) die Erhaltung und Entwicklung des Siedlungsraumes und die Verhinderung der Zersiede-
lung durch die bestmögliche Anordnung und Gliederung der Bebauung, insbesondere des 
Baulandes im Hinblick auf die Erfordernisse des Schutzes des Landschaftsbildes, der Siche-
rung vor Naturgefahren, der verkehrsmäßigen Erschließung, insbesondere auch mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln, der Erschließung mit Einrichtungen zur Wasser-, Löschwasser- und 
Energieversorgung, zur Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung,  

e) die Vorsorge für eine zweckmäßige und Boden sparende, auf die Bedürfnisse der Bevöl-


